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Die festgestellte Spurenlage in der Tatortwohnung hinsichtlich nicht zuorden
barer DNA-Spuren auf einem Glas und an einer Kommode deutet nicht auf den 
DNA-Spurenverursacher als Täter hin. Trotz Identität der genannten DNA- 
Spuren mit einer DNA-Spur auf einer Schraube aus der Kiste, in der 1981 das 
Mädchen Ursula Herrmann tot aufgefunden wurde, besteht kein Zusammen
hang mit der Tat zulasten von Ursula Herrmann. Diese DNA-Spuren in der 
Wohnung des Opfers haben weder unmittelbaren örtlichen noch1 unmittelbaren 
zeitlichen Zusammenhang mit der Tat zulasten von Charlotte Böhringer.

i. In der Wohnung von Charlotte Böhringer wurde auf einem Glas in der 
Spülmaschine und an einer Kommode im Wohnzimmer je eine DNA- 
Spur gesichert, die identisch ist mit einer DNA-Spur, die an einer 
Schraube festgestellt wurde, welche in die Kiste, in der 1981 das Mäd
chen Ursula Hermann tot aufgefunden wurde, eingedreht war.

1. Der Spurensicherungsbeamte KK F f f  führte glaubhaft aus, die 
Küche der Wohnung, die am Ende des Ganges links vor dem 
Durchgang zum kleinen Esszimmer liege, sei spurentechnisch 
bearbeitet worden. In der dortigen Geschirrspülmaschine sei im 
oberen Spülkorb ganz hinten links ein geschliffenes Wasserglas 
mit rundem Boden aufgefunden worden. Es habe sich dabei um 
das einzige Glas dieser Art in der Spülmaschine gehandelt. Die 
anderen Gläser seien entweder Wein-, Bier oder ungeschliffene 
Wassergläser hauptsächlich mit eckigem Boden gewesen. Das 
Glas von hinten links und auch die anderen Gegenstände aus 
der Spülmaschine'seien auf DNA-Spuren abgerieben worden. 
Die Spur des geschliffenen Wasserglases mit dem runden Bo
den sei mit 2.8.0.34 bezeichnet worden. Auch das Wohnzim
mer, das nach dem sogenannten Salon liege, sei nach Spuren 
abgesucht worden. Im hinteren rechten Eck dieses Zimmers be
finde sich eine Kommode. Die Griffe und die Schlösser der 
Kommode seien abgerieben worden. Der Abrieb der zweiten 
Schublade dieser Kommode sei mit 2.14.0.13 bezeichnet wor
den.

2. Der im Verfahren „Herrmann“ tätige Spurensicherungsbeamte 
KOK N ^Jberichtet glaubhaft, er habe am 16.11.2005 von Be
amten des Landeskriminalamtes Herrmann-Asservate überge
ben bekommen. Darunter habe sich ein Umschlag mit der Be
schriftung „Deckel-E“ befunden. In einer offenen Tüte hätten 
sich neben anderen auch eine Sechskantschraube, bezeichnet 
mit „E-V“, befunden. Diese Schrauben seien in die Hplzkiste 
aus dem Verfahren Hemnaim eingedreht gewesen sei. Die 
Schrauben sei sichtlich „blank und sauber“ gewesen. Er habe
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weder Ruß noch Magnabrush, was Anfang der 1980-iger Jahre 
zur daktyloskopischen Spurensicherung verwendet worden sei, 
an den Schrauben festgestellt. Auch in derVerpackungstüte sei
en keinerlei Rückstände von Ruß und/oder Magnabrush festzu
stellen gewesen. Er habe zunächst versucht. DNA mit dem so
genannten Waschverfahren zu sichern. Dafür habe er alle über
brachten Sechskantschrauben gemeinsam verwendet. Anschlie
ßend habe er jede Schraube und damit auch die Schraube „E-V“ 
mit je einem Q-Tip noch im Gesamten, also Schraubenkopf und 
Gewände, abgerieben. Für jeden Abrieb sei eine Spurnummer 
vergeben worden. Der Schraubenabrieb „E-V“ erhielt die 
Nummer J 73.03.3.

3. Die humanbiologische Sachverständige PD Dr. führte
überzeugend aus, dass die vom Glas aus dem Geschirrspüler 
Böhringer und die von der Kommode aus dem Wohnzimmer 
Böhringer sowie die von der Sechskantschraube von der Kiste 
Herrmann gesicherten DNA-Muster ohne vernünftigen Zweifel 
von einer einzigen Person stammten, die mit keiner der in bei
den Verfahren, also Herrmann und Böhringer, untersuchten 
V erglei chspersonen übereinstimme. Die Polizeibeamten 
KHK'in B W b z w .  KK m  führten glaubhaft aus, dass aus 
dem Verfahren Herrmann von über 250 Personen bzw. aus dem 
hiesigen Verfahren mit den von der erkennenden Kammer an
geordneten Vergleichsspurenentnahmen von fast 300 Personen 
Vergleichsspuren vorlägen.

Die Kammer kann es aufgrund einer Gesamtschau der nachfolgend dar- 
gesteliten Umstände als fern liegend ausschließen, dass die DNA-Spur 
auf der Schraube im Zusammenhang mit dem Bau. oder dem Vergraben 
der Kiste angebracht wurde. Die fragliche Schraube mit der Bezeich
nung „E-V“ wurde im Jahr 1981 mit daktyloskopischem Spurensiche
rungsnüttel eingepinselt und auch abgeformt. Sie wurde nach den Un
tersuchungen im Jahr 1981 nicht als Spurenträger im heutigen Sinne 
behandelt-und wurde im' Jahr 2005 gesäubert dem mit der erneuten 
Spurensicherung beauftragten KOK NfiB übergeben. Die DNA Unter
suchungen weiterer Schrauben der Kiste sowie deren Abformungen 
und Bohrlöcher verliefen negativ, so dass die DNA-Spur auf der 
Schraube „E-V“ die einzige DNA-Spur auf den Schrauben darstellt. 
Aus den dargestellten Umständen schließt die Kammer; dass durch die 
Behandlung der Schrauben im Ermittlungsverfahren das „Überleben“ 
von eventuell zunächst vorhandenen DNA-Spuren auf den Schrauben 
als fern liegend ausgeschlossen werden kann. Daher kann die aktuell '



aufgefundene DNA-Spur auf der Schraube „E-V“ nicht im Zusammen
hang mit dem Bau oder dem Vergraben der Kiste im Jahr 1981 auf die 
Schraube gesetzt worden sein, sondern erst nach Abschluss der krimi
naltechnischen Untersuchungen im bayerischen Landeskriminalamt 
Anfang der 1980-iger Jahre. Wann genau die Spur gesetzt wurde, ließ 
sich nicht feststellen. Dies ist für hiesigen Fall aber auch ohne Bedeu
tung.

1. Der beim LKA als daktyloskopischer Spurensicherer und Aus
werter tätige Kriminalbeamte B |H H H ^ fü h rte  in der Haupt
verhandlung glaubhaft aus, die Holzkiste, in der Ursula Herr
mann tot aufgefunden worden sei, sei kurz nach der Entdeckung 
zum LKA gebracht worden. Da es vor der Auffindung stark ge
regnet habe, sei die Kiste mit nassem Erdreich stark ver
schmutzt gewesen. Die Kiste sei daher zunächst gereinigt wor
den. Anschließend seien u.a. alle Schrauben zur Sicherung von 
Werkzeugspuren abgeformt worden. Nachdem das Drehmo
ment der Schrauben festgestellt worden sei, habe er die Schrau
benköpfe im eingedrehten Zustand mit Spurensicherungsmittel 
zur Sichtbarmachung von Fingerabdrücken abgepinselt. An den 
Schraubenköpfen seien jedoch keine daktyloskopischen Spuren 
vorhanden gewesen. Anschließend seien alle im Kistenkorpus 
befindlichen Schrauben entfernt und ihm zur daktyloskopischen 
Spurensicherung übergeben worden. Er habe sodann die 
Schrauben zunächst visuell nach Spuren abgesucht. Nachdem 
dies zu keinem Ergebnis geführt habe, habe er die Schrauben 
mit Spurensicherungsmittel überpinselt. Auch dies habe zu kei
ner Sicherung einer daktyloskopischen Spur geführt

2. Der ehemalige Sachverständige für Formspuren S ^ B H  führ
te in der Hauptverhandlung glaubhaft und überzeugend aus, die 
mit den Ermittlungen im Fall Herrmann beauftragten Personen 
hätten Anfang der 1980-iger Jahre die Schrauben natürlich als 
Spurenträger, aber eben im damaligen Sinne, behandelt. Es habe 
damals nur die Faserspurenuntersuchung, die Formspurenunter
suchung und die daktyloskopische Untersuchung gegeben. An 
DNA-Spuren habe damals noch niemand gedacht Die damalige 
Behandlung als „Spurenträger“ habe natürlich nicht auf die Be
sonderheiten der DNA-Übertragung Rücksicht genommen. 
Nach Durchführung der genannten Untersuchungen, insbeson
dere der Abformung aller Schrauben mit Mikrosil, seien die 
Schrauben eingeölt und eingetütet worden. Die Asservate und 
damit auch die Schrauben habe sein damaliger Chef Herr LflB 
zunächst in seinem Zimmer und dann in einem Schrank auf dem 
Gang des Sachgebiets gelagert. Zugang hätten nur sein Chef, er 
und die Mitarbeiter des Sachgebiets sowie der Soko gehabt. Die 
Schrauben seien in der Regel beim LKA verblieben. Lediglich
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die Schraube „E-I“ und die hier relevante Schraube „E-V“ seien 
einmal im Original an die Soko in Fürstenfeldbruck ausgehän
digt worden. Vermutlich habe man dort ein Muster benötigt. Im 
August 1988 seien die Ermittlungen und auch die Asservate an 
die Soko Hermann des BLKA übergeben worden. Die Anga
ben von Herrn S f l H V  zur Behandlung der Schrauben nach 
Durchführung der damals üblichen Untersuchungen wurden 
durch eine Reihe von Zeugen bestätigt. So berichtete der für 
Physik sachverständige Zeuge Dr. P f l M I  der auch schon 
1981 beim LKA beschäftigt war, dass damals die Reihenfolge 
der an der Kiste und ihren Teilen durchzuführenden Untersu
chungen im Sachverständigenkreis besprochen worden sei. 
Nach Durchführung dieser Untersuchungen seien die Asserva
ten dann „frei“ gewesen, d.h es seien keine Schutzmaßnahmen 
mehr nötig gewesen, da keine Untersuchungen mehr folgen 
sollten. Der Zeuge Ö Q H H ft ein damaliger Mitarbeiter des 
kriminaltechnischen Instituts des BLKA führte glaubhaft aus, 
nach Durchführung der Untersuchungen habe auch er Kontakt 
zu den Schrauben gehabt Man habe die Schrauben anfassen 
können, weil ja  nach Abschluss der Untersuchungen „nichts 
mehr passieren“ habe können. Auch der Zeuge KHK a.D. 
B fgB B SB k  von der Abteilung für Daktyloskopie berichtete 
glaubhaft, man habe nach Abschluss der Untersuchungen alle 
Asservate in die Hand nehmen können. Der sachverständige 
Zeuge s m i  erklärte glaubhaft, er habe damals im Nebenzim
mer von Herrn H « |  und Herrn S|M BBgearbeitet. Man habe 
als Mitarbeiter des Sachgebiets Zugang zu den Asservaten ge
habt.

3. Der Spurensicherungsbeamte KOK N®#berichtete glaubhaft, 
die Schraube sei ihm geputzt übergeben worden. Spuren der bei 
der daktyloskopischen Spurensuche damals verwendeten Mittel 
seien weder auf der Schraube „E-V“ noch in der Verpackungs
tüte der Schraube vorhanden gewesen (vgl. oben Teil E. 9. m. 
i.2.).

4. Die humanbiologische Sachverständige PD Dr. A flflH B  führte 
überzeugend aus, dass DNA-Spuren sehr empfindlich seien. 
Neben Feuchtigkeit würden auch mechanische Einwirkungen 
das Überleben der DNA als Spur verhindern. Auf die Untersu
chungen im Fall Herrmann bezogen führte sie überzeugend aus, 
dass insgesamt 17 Schrauben vom Deckel E - also dem Deckel, 
in dem sich die relevante Schraube befunden habe, auf DNA- 
Spuren untersucht worden seien. Lediglich an der Schraube „E- 
V“ sei eine DNA Spur feststellbar gewesen (Spur J. 73.03.3). 
Auf allen anderen 16 Schrauben sei keine DNA feststellbar ge
wesen. Weiter seien 33 Abformungen von Schrauben, die aus
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dem Deckel E stammten, und 28 Holzbohmngen mit jeweiliger 
Abformung untersucht worden. Sowohl die Untersuchungen der 
Abformungen als auch die Untersuchungen der Bohrungen sei
en bezüglich DNA negativ verlaufen. Sogar in der Abformung 
der Schraube „E-V“ sei die DNA-Untersuchung negativ verlau
fen.

iii. Die DNA-Spuren in der Wohnung Böhringer an Kommode und Glas 
haben keinen unmittelbaren räumlichen Bezug zur Tat. Sei weisen da
her mangels örtlichen Tatbezugs nicht auf den DNA-Verursacher als 
Täter hin.


